
Version: 23.09.2023  Seite 1 von 3 

 
Bayerischer Schwimmverband e.V. - Georg-Brauchle-Ring 93 - 80992 München - Telefon: +49 (89)1490214-0 

info@bayerischer-schwimmverband.de – www.bayerischer-schwimmverband.de – fb.me/bayernswim – Instagram/bayernswim 
 

 

 

Ausschreibung 
10. Bayerischer Vergleich im Schwimmen 2023 

der 7 Bezirke  
für die Jahrgänge 2015 - 2013 

Samstag, den 28. Oktober 2023 
Städtisches Hallenbad – Augsburg-Haunstetten, Karl-Rommel-Weg 11, 86179 Augsburg, Telefon: +49 (0) 821 32 49 794 

Veranstalter: Bayerischer Schwimmverband e.V., BSV – Bezirk Schwaben, Ausrichter: SV Augsburg 1911 e.V. 

 
1. Wettkampfzeiten und Wettkampffolge 

1. Abschnitt 
Samstag, 28.10.2023 – Einlass 09:30 Uhr – Einschwimmen 09:30 – 10:45 Uhr 
Einmarsch der Mannschaften 10:50 Uhr – Beginn 11:00 Uhr – Kampfrichter-Sitzung ½ Stunde vor Beginn 
01 6 x 50m  Freistil Mixed (*) 
02 50m Rücken Weiblich Jahrgang 2015 
03 50m Rücken Männlich Jahrgang 2015 
04 100m Rücken Weiblich Jahrgang 2014 
05 100m Rücken Männlich Jahrgang 2014 
06 200m Rücken Weiblich Jahrgang 2013 
07 200m Rücken Männlich Jahrgang 2013 

15 Minuten Wettkampfpause 
08 

 

6 x 50m Brust Mixed (*) 
09 50m 

 

Freistil Weiblich Jahrgang 2015 
10 50m Freistil Männlich Jahrgang 2015 
11 100m Freistil Weiblich Jahrgang 2014 
12 100m Freistil Männlich Jahrgang 2014 
13 200m Freistil Weiblich Jahrgang 2013 
14 200m Freistil Männlich Jahrgang 2013 

15 Minuten Wettkampfpause 
15 4 x 50m Lagen Mixed (**) 
16 25m Schmetterling Weiblich Jahrgang 2015 
17 25m Schmetterling Männlich Jahrgang 2015 
18 50m Schmetterling Weiblich Jahrgang 2014 
19 50m Schmetterling Männlich Jahrgang 2014 
20 100m Schmetterling Weiblich Jahrgang 2013 
21 100m Schmetterling Männlich Jahrgang 2013 

 

2. Abschnitt 
Samstag, 28.10.2023 – Beginn 1 Stunde nach Ende des ersten Abschnitts – Einschwimmen bis 10 Minuten vor Beginn möglich 
22 6 x 50m Rücken Mixed (*) 
23 100m Freistil Weiblich Jahrgang 2015 
24 100m Freistil Männlich Jahrgang 2015 
25 100m Lagen Weiblich Jahrgang 2014 
26 100m Lagen Männlich Jahrgang 2014 
27 200m Lagen Weiblich Jahrgang 2013 
28 200m Lagen Männlich Jahrgang 2013 

15 Minuten Wettkampfpause 
29 50m Brust Weiblich Jahrgang 2015 
30 50m Brust Männlich Jahrgang 2015 
31 100m Brust Weiblich Jahrgang 2014 
32 100m Brust Männlich Jahrgang 2014 
33 200m Brust Weiblich Jahrgang 2013 
34 200m Brust Männlich Jahrgang 2013 

15 Minuten Wettkampfpause 
35 12 x 50m Freistil Mixed (***) 

 
(*)       6 x 50m Mixed – Staffeln jeweils 3 männliche und 3 weibliche Sportler*innen 
(**)    4 x 50m Mixed – Staffel nur Jg. 2013 und Jg. 2014 je ein Sportler männlich und weiblich 
(***) 12 x 50m Mixed – Staffel: mindestens 4 männliche Sportler und 4 weibliche Sportlerinnen 
 
Im Rahmen der Veranstaltung dürfen die Sportler*innen der Jahrgänge 2013 – 2015 maximal 6 Starts, inklusive 
der Staffeleinsätze absolvieren.  
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2.  Wettkampfbecken: 

25m – 5 Startbahnen getrennt durch Wellenkillerleinen, ca. 26°C Wassertemperatur, Wassertiefe 1,40m – 1,80m, Handzeit-
nahme 
 

3. Allgemeine Bestimmungen: 
3.1. Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO) und die Anti-Doping-Ordnung (ADO) des Deutschen 

Schwimm-Verbandes e.V. (DSV) in der jeweils aktuellen Fassung. Für Behinderte mit Klassifizierungsnachweis sind zusätz-
lich die Wettkampfbestimmungen des Deutschen Behindertensportverbandes e.V. anzuwenden. Alle Angaben in dieser Aus-
schreibung beziehen sich auf das männliche und weibliche Geschlecht. 

3.2. Alle Wettkämpfe werden nach der Ein-Start-Regel gemäß § 125 (6) WB-Fachteil Schwimmen (WB-FT SW) durchgeführt. 
3.3. Teilnahmeberechtigt sind die Mitglieder von Vereinen / Startgemeinschaften, die dem BSV angehören und im Besitz der Ver-

bandsrechte sind.  
3.4. Zusammen mit der Meldung müssen die Bezirke eine Versicherung abgeben, dass für die von ihnen gemeldeten Sportler*in-

nen die vorgeschriebene Jahreslizenz bezahlt wurde und dass sie ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches Zeugnis nachwei-
sen können, welches nicht älter als ein Jahr ist §11 (2) WB-Allgemeiner Teil. Erfolgt die Abgabe der Meldung per Datenüber-
mittlung nach DSV-Standard und E-Mail-Versand, muss vor Veranstaltungsbeginn die Unterschrift auf dem Meldebogen nach-
geholt oder ein unterschriebener Meldebogen (DSV Form) beim Ausrichter abgegeben werden. Ohne unterschriebenen Mel-
debogen ist der Bezirk nicht startberechtigt. 

3.5.  Die Meldungen sind auf den amtlichen DSV-Vordrucken (Meldebogen DSV-Form 101 und Meldelisten DSV-Form 102) abzu-
geben. Zusätzlich ist die Meldung in einer Datei im DSV-Standard 7 oder Lenex-Format zu übersenden. Die Unterlagen müs-
sen vollständig ausgefüllt und gut lesbar sein. Meldungen werden ausschließlich per E-Mail an die Meldeanschrift angenom-
men.  

3.6. Die meldenden Bezirke erhalten nach Eingang der Meldungen nur beim Vorhandensein einer gültigen E-Mail-Adresse per E-
Mail eine Melde-Eingangsbestätigung. Diese Bestätigung wird bis spätestens 24. Oktober 2023, 20:00 Uhr, vom Ausrichter 
versandt. E-Mail-Meldungen sind nur mit einer Meldeeingangsbestätigung vom Empfänger gültig. Das Ausbleiben der Bestäti-
gung muss seitens des Vereines bis zum 25. Oktober 2023, 20:00 Uhr, beim Ausrichter unter der Meldeadresse beanstandet 
werden. Anderenfalls wird die Meldung nicht mehr angenommen. 

3.7. Es ist je Bezirk nur eine Kontaktadresse zulässig. Überzählige Kontaktadressen werden ignoriert. Die Bezirke haben die Gül-
tigkeit ihrer Kontaktdaten (E-Mail-Adresse) sicherzustellen. Bei allen Meldungen müssen die Bezirks-ID und die Personen-ID 
angegeben werden. Meldungen werden zurückgewiesen, sofern die Meldungen unvollständig sind (z. B. fehlende Angaben 
wie ID-Nummern, Geschlecht und Jahrgang) oder die Meldungen nachweislich falsch sind. 

 Das Meldeergebnis wird am 26. Oktober 2023 im Laufe des Tages veröffentlicht 
3.8. Meldeanschrift: 
 Taylan Toprak, Hans-Sailer-Str. 2, 86482 Aystetten 

Telefon: +49 (0) 160 – 98 488 99 
 E-Mail: meldung@sv-augsburg.de  
3.9. Meldeschluss: 
 22. Oktober 2023 – 20:00 Uhr 
3.10. Datenschutz: 

 Mit der Abgabe der Meldungen erkennt der Bezirk die Ausschreibung an und erklärt, dass er / sie und die gemeldeten Sport-
ler*innen mit der Speicherung der personenbezogenen Daten einverstanden sind. Mit der Meldung wird auch das Einver-
ständnis für die Veröffentlichung der Wettkampfdaten in Meldeergebnissen und Bestenlisten erklärt. Zusätzlich erklärt der 
Bezirk mit Abgabe der Meldung, dass die in der Anmeldung genannten Daten sowie im Rahmen der Veranstaltung erstellte 
Fotos, Filmaufnahmen oder fotomechanische Vervielfältigungen ohne Vergütungsansprüche des/der jeweiligen Teilnehmer*in 
vom Veranstalter und Dritten wie Medien und Sponsoren genutzt werden dürfen. Im Übrigen gelten die allgemeinen Informati-
onen des DSV zum Datenschutz bei der Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen. Diese sind auf der DSV-Homepage 
(http://www.dsv.de/schwimmen/ fachsparte-schwimmen/sonstige-Veröffentlichungen/) zu finden. 

3.11. BSV – Kader: 
Für Sportler und Sportlerinnen die dem BSV – Kader 2023 / 2024 angehören gilt, soweit sie für den Vergleich der 7 Bezirke 
nominiert sind, am 28. Oktober 2023 eine Wettkampfsperre für andere Veranstaltungen (§ 16 (4) WB Allgemeiner Teil) 

3.13. Veröffentlichungen: 
 Meldeergebnis und Protokoll zur Veranstaltung werden auf der Homepage des BSV unter www.bayerischer-schwimmver-
band.de/leistungssport/schwimmen/veranstaltungen, sowie auf der Homepage des Ausrichters zu Verfügung gestellt. 
Ein Meldeergebnis in Papierform wird vor Ort nicht ausgehändigt. 

3.14. Hygienevorschriften: 
Diese richten sich nach den im Oktober 2023 geltenden gesetzlichen Vorgaben und werden entsprechend durch den Ausrich-
ter, in Absprache mit dem Veranstalter festgelegt. Mögliche erlassene Hygienevorschriften und Hygienekonzepte des Ausrich-
ters und für die Wettkampfstätte, müssen zwingend von allen Teilnehmern (Aktive, Trainer, Betreuer, Kampfrichter, Zuschau-
ern, etc.) der Veranstaltung beachtet und eingehalten werden. Die Aufsichtspflicht über die Sportler und Sportlerinnen obliegt 
dabei den Trainern und Betreuern. 

3.14. Schwimmbekleidung: 
 Es sind hierzu die FINA-Bestimmungen und die entsprechenden DSV-Erläuterungen zu beachten. Das Kampfgericht führt 
während der gesamten Veranstaltung geeignete Sichtkontrollen durch. 
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3.15. Kampfgericht: 
Jeder Bezirk hat mindestens 3 Kampfrichter zu stellen. Diese sind bei der Abgabe der Meldung namentlich zu benennen. 
Die Fahrtkosten gehen zu Lasten der Bezirke. Alle Kampfrichter erhalten eine Kampfrichtervergütung 

4. Besondere Bestimmungen Vergleich der 7 Bezirke:  
4.1. Bahnverteilung: 

Die Bahnen der Bezirke für den Wettkampf 01 werden im Vorfeld des Wettkampfes ausgelost. Danach wechselt die Bahnver-
teilung nach jedem Wettkampf der weiblichen und männlichen Sportler*innen. Das heißt, der Bezirk der im Wettkampf 01 (02) 
auf der Bahn 1 begonnen hat, schwimmt im Wettkampf 03 (04) auf der Bahn 2, usw. (roulierendes System). Es wird nur ein 
Lauf je Wettkampffolge gestartet. Bei 5 Bahnen werden jeweils zwei Überhänge (m/w) zu einem Lauf zusammengefasst und 
gestartet. Danach erfolgt erst die nächste Schwimmstrecke.  

4.2. Startkarten: 
Diese sind durch die Bezirke vollständig ausgefüllt zum Wettkampf mitzubringen. Ummeldungen für die einzelnen Wettkämpfe 
können bis kurz vor dem Start vorgenommen werden. Die Sportler*innen bringen die ausgefüllten Startkarten zum Start mit.  

4.3. Disqualifikation / Nachschwimmen bei Einzelstarts: 
 Im Falle einer Disqualifikation kann der betreffende Sportler, die betreffende Sportlerin, am Abschnittsende nach Wettkampf 
21, bzw. Wettkampf 34, unter Anrechnung der absolvierten Gesamtstarts nachschwimmen. Falls bereits 6 Starts absolviert 
wurden kann ein gleichaltriger Sportler des gleichen Geschlechtes unter Beachtung der Gesamtstarts nachschwimmen. 

4.4. Wertung: 
 Die Wertung erfolgt gemäß nachfolgend aufgeführter Punkteverteilung: 
In den Einzelwettkämpfen: Platz 1 – 7:   8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 Punkte 
In den Staffelwettkämpfen: Platz 1 – 7: 16 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 Punkte  

 Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der 1. Plätze. Sollte diese auch gleich sein die Anzahl der 2. Plätze und so weiter. 
4.5. Siegerehrungen und Auszeichnungen: 

 Die Siegerehrung wird nach Fertigstellung der Auswertung am Ende der Veranstaltung durchgeführt. Der Bayerische Bezirks-
meister, sowie die Zweit- und Drittplatzierten Bezirke werden mit Medaillen und Urkunden ausgezeichnet. Die Plätze 4 – 7 
erhalten Urkunden.  

 Unter Vorbehalt der im Oktober gültigen Infektionsschutzverordnungen und gesetzlichen Vorgaben, ist im Anschluss an den 
Wettkampf für die teilnehmenden Sportler*innen der Bezirke ein gemeinsamer Imbiss eingeplant. Näheres hierzu wird vor Ort 
bekannt gegeben.  

 
 

       Für den Veranstalter                         Für den Ausrichter 

   Patrick Straßer                      Taylan Toprak 
         BSV Landesfachwart Schwimmen                                                     SV Augsburg 1911 e.V. 1. Vorstand 
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